
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
i Die Betriebanweisung ist insbesondere auf der Grundlage der Risikobewertung und der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 

Arbeitsschutzgesetz zu erstellen, in der die nach § 13 Absatz 1GenTSV ermittelten und beurteilten Gefahren gentechnischer 

Arbeiten für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt dargelegt sowie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und 

Verhaltensregeln festgelegt werden. 

Die Betreibsanweisung ist bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre, zu überprüfen und, falls erforderlich, zu aktualisieren. 

 
ii Die Unterweisung in Sicherheitsstufe 1 können auch mittels elekrtonischer Kommunikationsmittel mit Erfolgskontrolle und 

jeweils arbeitsplatzbezogen (z. B. mit Foto und Videoeinlagen) erfolgen. 


